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Grundlage 

Ab dem 8. Januar 2020 müssen folgende Kernindikatoren als zusätzliche Pflichtangabe in der 

Umwelterklärung/dem Umweltbericht angegeben werden: 

• Stromverbrauch aus erneuerbaren Energien (kWh) 

• Heizenergieverbrauch aus erneuerbaren Energien (kWh) 

• Gesamterzeugung aus erneuerbaren Energien Strom (kWh) 

• Gesamterzeugung aus erneuerbaren Energien Heizung (kWh) 

• Gesamte naturnahe Fläche am Standort (m²) 

 

Prinzipiell müssen alle Kernindikatoren nach EMAS für mindestens die letzten drei Jahre 

erhoben und abgebildet werden, wenn dies möglich ist. Die Einheiten der Kernindikatoren 

können nun jedoch auch freier definiert (z.B. MWh > kWh) werden, somit kann auf eine 

getrennte tabellarische Darstellung von Kernindikatoren und Kennzahlen verzichtet 

werden! 
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Ausgabe der Exporttabelle 

Die „neuen“ Kernindikatoren können gemeinsam mit den Kennzahlen in einer einzigen 

Exporttabelle ausgegeben werden (word-Datei). Man findet diesen Exportbericht an 

gewohnter Stelle, unter „Kernindikatoren & Kennzahlen“. Eine Ausgabe nur der 

Kernindikatoren ist natürlich immer noch möglich. Hierzu steht Ihnen, nach wie vor, die 

Berichtvorlage „Kernindikatoren“ zur Verfügung. 

 

 

 

Diese 2 Seiten eines word-Dokuments sind das bearbeitete Ergebnis des Avanti-Exports. 

Markiert sind die neu anzugebenden Kernindikatoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Das BUE 

wird gefördert durch:    Seite 3/5 

Erfassen und Eintragen der zusätzlichen Daten 

Leider ist es Avanti bisher nicht möglich, die zusätzlich notwendigen energiebezogenen 

Kernindikatoren automatisch aus den bereits vorhandenen Daten zu ermitteln. Dafür bitten 

wir um Verständnis. 

Wir beschreiben Ihnen im Folgenden, wie Sie die Kernindikatoren selbst ermitteln und 

einpflegen können. Wenn Ihnen die Erläuterungen zu komplex erscheinen, dann bitten 

Sie uns frühzeitig darum, die Daten zu ergänzen. Wir können dies übernehmen und 

bräuchten dann ggf. noch einige ergänzende Informationen von Ihnen. 

Alle „fehlenden“ Kernindikatoren sind als Eingabeindikatoren angelegt, d.h. diese müssen 

entweder in Avanti händisch eingetragen oder nach Ausgabe des Berichts in das word-

Dokument eingefügt werden. 

Innerhalb von Avanti, im Bereich des Grünen Gockels, besteht unter dem Punkt 

„Energieeffizienz“ die Möglichkeit die zusätzlichen Werte manuell zu einzutragen: 

 

 

 
 

In die markierten Felder können die erweiterten Kernindikatoren eingetragen werden (bitte 

wie üblich das Jahr der Erfassung beachten!). 
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Anzeige der erneuerbaren Energie 

Wie erhält man die Angaben zur Berechnung des Anteils an erneuerbaren Energien? 

Den prozentualen Anteil an erneuerbaren Energien kann man sich zur manuellen Berechnung 

in einer „freien Auswertung“ anzeigen lassen. 

Öffnen Sie hierzu den Energiemanager und wählen Sie unter „Auswerten“ zunächst eine 

„freie Auswertung“. Neben dem Bezugsjahr sowie den gewünschten Vorgängerjahren sind 

nur die Anteile der erneuerbaren Energie zu wählen, wie im unteren Bild dargestellt. 

 

 

 
 

Die obige Übersicht zur freien Auswertung zeigt die beiden notwendigen Angaben zur 

Berechnung der Kernindikatoren. Den Strom- und den Heizenergieverbrauch aus 

erneuerbaren Energien. 

 

Nach erfolgter Auswertung bekommen Sie die prozentualen Anteile in Form eines 

Tortendiagrammes angezeigt. Die Anteile, jeweils pro Jahr und über alle jeweiligen Zähler 

hinweg, sind dann auf Ihre Strom- bzw. Heizwärmeverbräuche anzuwenden, d.h. manuell zu 

ermitteln! 

 

Hinweis: Die Prozentangaben, nach der beschriebenen Auswertung werden nur als ganze 

Zahlen angezeigt! Abweichungen durch Rundung sind möglich! 
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Gesamterzeugung Strom und Heizung aus erneuerbaren Energien 

Diese zusätzlichen Kernindikatoren betreffen Gemeinden welche im Bereich von Strom (z.B. 

PV-Anlage) und Heizung (z.B. Pelletheizung), Energie aus regenerativen Quellen erzeugen. 

Für die meisten Gemeinden gilt oft, dass eine Gesamterzeugung beim Strom, der 

Stromeinspeisung entspricht. Sollte keine Eigennutzung vorhanden sein, kann daher der Wert 

der Stromeinspeisung übernommen werden. 

Für alle anderen Fälle liegt entweder eine Jahresendrechnung vor oder ein separater 

Stromzähler zur Messung der Eigennutzung oder Einspeisung ist vorhanden. 

Für selbst erzeugte Heizenergie könnte ebenfalls eine Rechnung vorhanden sein, ein eigener 

Zähler ist vermutlich nicht vorhanden!? 

 

Gerade im Falle von erneuerbaren Energien kann eine manuelle Berechnung der neuen 

Kernindikatoren kompliziert sein. Natürlich stehen wir Ihnen in einem solchen Fall gerne 

unterstützend zur Verfügung. 

 

Naturnahe Fläche am Standort 

Die naturnahe Fläche ist innerhalb Avanti, im Grüner Gockel Bereich unter dem 

„Flächenverbrauch“ manuell einzutragen. Dieser neue Kernindikator wird von der EMAS 

Verordnung wie folgt beschrieben (EMAS-Änderung Anhang IV vom 19.12.2018): 

 
Somit ist die „naturnahe Fläche am Standort“ zunächst 0,00 (Null). Die Flächen Ihrer 

Gemeinde nach obiger Definition werden erfasst, addiert und unter dem Flächenverbrauch 

bei der „naturnahen Fläche am Standort“ eingetragen. Auch dieser zusätzliche Kernindikator 

wird gemeinsam mit den angepassten Kernindikatoren und Kennzahlen über die 

beschriebenen Exporttabellen ausgegeben. 

 

Bitte sprechen Sie uns direkt an oder schreiben uns eine Nachricht, wenn wir Ihnen mit 

den neuen Kernindikatoren und deren Ermittlung oder Darstellung behilflich sein 

können! 


